
Bebauungsplan Nr. 52 „Steinstraße 18“ im Ortsteil Nordheim  GEMEINDE BIBLIS 
 

 

1 
 

 
 
 
 
 

ANLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEBAUUNGSPLAN NR. 52 "STEINSTRASSE 18" 

IM ORTSTEIL NORDHEIM, GEMEINDE BIBLIS 

 
 
 

 

Auswertung der Stellungnahmen aus dem Verfahren der 

Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 
 

   

Bebauungsplan Nr. 52 „Steinstraße 18“ im Ortsteil Nordheim  GEMEINDE BIBLIS 
 

 

2 
 

 



Bebauungsplan Nr. 52 „Steinstraße 18“ im Ortsteil Nordheim  GEMEINDE BIBLIS 
Nr. Bürger/Behörde/TöB Datum der Stellungnahme Anregungen 
 

 

3 
 

1 Amprion GmbH 27.11.2019 Keine 
Betrieb / Projektierung 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

 
2 Amt für Bodenmanagement Heppenheim   

Fachbereich 22 
Erbacher Straße 46 
64720 Michelstadt 

 
3 Beregnungs-, Boden- und 29.11.2019 Keine 

Landschaftspflegeverband Hofheim 
Neue Waldstraße 2 
68642 Bürstadt 

 
4 BIL eG - Bundesweites Informationssystem 

zur Leitungsrecherche 
Josef-Wirmer-Straße 1-3 
53123 Bonn 

 
5 Botanische Vereinigung für Naturschutz   

in Hessen e.V. (BVNH) / c/o Dr. Jörg Weise 
Schiffenberger Weg 14 
35435 Wettenberg 

 
6 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
 e. V. (BUND) Landesverband Hessen e. V. 

Geleitstraße 14 
60599 Frankfurt 

 
7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 26.11.2019 Keine 

und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

 
8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben   

Sparte Verwaltungsaufgaben 
Fontanestraße 4 
40470 Düsseldorf 

 
9 CenturyLink Communications Germany GmbH 

Abteilung Planauskunft 
Rüsselsheimer Straße 22 
60326 Frankfurt 

 
10 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße 17.01.2020 Anregungen 

Bauaufsicht und Bauleitplanung 
Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 
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11 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße   
Bauaufsicht und Bauleitplanung 
Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 
 

12 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße   
Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
13 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße   

Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
14 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße   

Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
15 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße   

Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
16 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine   

Landesverband Hessen e.V. - Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 

 
17 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 14.01.2020 Anregungen 

Technische Infrastruktur Niederlassung Mitte 
Eschollbrücker Straße 12 
64283 Darmstadt 

 
18 e-netz Südhessen GmbH & Co. KG 09.01.2020  

Dornheimer Weg 24 
64293 Darmstadt 

 
19 Evangelische Kirche in Hessen und Nassau   

Kirchenverwaltung 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 

 
20 EWR Netz GmbH 16.12.2019 Anregungen 

Klosterstraße 16 
67547 Worms 
 

20-1 EWR Netz GmbH 17.12.2019 Anregungen 
Postfach 1223  
55220 Alzey  
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21 GASCADE Gastransport GmbH 03.12.2019 Keine 
Abteilung GNT 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
 

22 Gemeindevorstand der Gemeinde Einhausen 23.12.2019 Keine 
Marktplatz 5 
64683 Einhausen 
 

23 Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Rohrheim 
Rheinstraße 14 
68649 Groß-Rohrheim 

 
24 Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. 

Nibelungenstraße 41 
64653 Lorsch 

 
25 Gewässerverband Bergstraße Betriebshof Lorsch 

An der Weschnitz 1 
64653 Lorsch 

 
26 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement 26.11.2019 Anregungen 

Heppenheim 
Odenwaldstraße 6 
64646 Heppenheim 
Groß-Gerauer Weg 4 
64295 Darmstadt 

 
27 HESSEN-FORST Forstamt Lampertheim 17.01.2020 Keine 

 
Außerhalb Wildbahn 2 
68623 Lampertheim 

 
28 Hessenwasser GmbH & Co. KG   

Taunusstraße 100 
64521 Groß-Gerau 

 
29 Hessische Gesellschaft für   

Ornithologie und Naturschutz e. V. 
Lindenstraße 5 
61209 Echzell 

 
30 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße 26.11.2019 Anregungen 

Röderweg 14 
64625 Bensheim 

 
31 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 17.12.2019 Anregungen 

hessenArchäologie 
Berliner Allee 58 
64295 Darmstadt  
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32 Landesamt für Denkmalpflege Hessen   
Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Schloss Biebrich 
65203 Wiesbaden 
 

33 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 28.11.2019 Keine 
Niederlassung Rhein-Main Fachbereich CCWZ 
Gräfstraße 97 
60487 Frankfurt am Main 
Gutleutstraße 138 
60327 Frankfurt am Main 
 

34 Landesjagdverband Hessen e.V.   
Am Römerkastell 9 
61231 Bad Nauheim 

 
35 Magistrat der Stadt Gernsheim 25.11.2019 Keine 

Stadthausplatz 1 
64579 Gernsheim 

 
36 Magistrat der Stadt Bürstadt   

Rathausstraße 2 
68642 Bürstadt 

 
37 Magistrat der Stadt Lampertheim   

Fachdienst Stadtplanung 
Römerstraße 102 
68623 Lampertheim 

 
38 Naturschutzbund Deutschland   

Landesverband Hessen e.V. 
Friedenstraße 26 
35578 Wetzlar 

 
39 Ortsbauernverband Biblis   

c./o Herrn H.-G. Müller (OLB, OBVB) 
Darmstädter Straße 42 
68647 Biblis 
 

39 Ortsbauernverband Biblis-Nordheim 27.12.2019 Anregungen 
Herr Volker Christmann (Ortslandwirt) 
Schillerstraße 7 
68647 Biblis 

 
40 Pfarramt Nordheim   

Zum Steiner Wald 3 
68647 Biblis  
 

41 PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung 25.11.2019 Keine 
und - pflege mbH 28.11.2019 Keine 
Postfach 120255 
45312 Essen  
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42 Polizeipräsidium Südhessen 05.12.2019 Keine 
Polizeipräsidium Bergstraße 
Polizeistation Lampertheim-Viernheim 
Florianstraße 2 
68623 Lampertheim 
 

43 Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat I 18 21.01.2020 Keine 
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 
 

44 Regierungspräsidium Darmstadt 16.01.2020 Anregungen 
Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- 
und Bauleitplanung (Bündelungsstelle) 
Hilpertstraße 31 
64295 Darmstadt 

 
45 Regionalbauernverband Starkenburg e.V.   

Pfützenstraße 67 
64347 Griesheim 

 
46 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald   

Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstraße 56 
65203 Wiesbaden 

 
47 Stadtverwaltung der Stadt Worms 03.12.2019 Keine 

Abteilung Stadtplanung 
Marktplatz 2 
67547 Worms 

 
48 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 06.01.2020 Keine 

Postfach 102028 
34020 Kassel 

 
49 Verband Hessischer Fischer e. V.   

Rheinstraße 36 
65185 Wiesbaden 

 
50 Verband Region Rhein-Neckar   

Postfach 102636 
68026 Mannheim 

 
51 Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM 

Florianstraße 15-21 
44139 Dortmund 
 

52 Zweckverband Abfallwirtschaft 26.11.2019 Anregungen 
Kreis Bergstraße (ZAKB) 
Am Brunnengewännchen 5 
68623 Lampertheim_Hüttenfeld 

 
53 ExxonMobil Production Deutschland GmbH 27.11.2019 Keine 
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zu 1: Beschluss: Der Stellungnahme wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Seitens der Gemeinde Biblis wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet ursprünglich der Firma 
Schobel „Transport und Güternahverkehr, Abbruch und Erdarbeiten“ als Betriebsstandort diente. 
Aus dieser Zeit resultieren zahlreiche bauliche Anlagen im rückwärtigen Grundstücksbereich des 
Plangebietes. Nach Betriebsaufgabe ergab sich keine sinnvolle Nachnutzung für diese ehemals 
gewerblichen Anlagen, dies ist auch aus städtebaulichen Gesichtspunkten nicht mehr gewünscht. 
Im Nutzungsumfeld überwiegt heute die Wohnbebauung, eine Wiederaufnahme einer ggf. 
störenden gewerblichen Nutzung würde an dieser Stelle zu städtebaulichen Spannungen führen. 
Aus diesem Grund wird der nunmehr beabsichtige Rückbau der gewerblichen Anlagen und die 
Neuordnung innerhalb des Plangebietes, mit dem Ziel der Errichtung von Wohngebäuden, seitens 
der Gemeinde ausdrücklich begrüßt. 

Der Anregung einer Nachverdichtung des gesamten Quartiers wird nicht entsprochen, da der 
Gemeinde Biblis seitens der betroffenen Anlieger keine weiteren Anfragen diesbezüglich 
vorgetragen wurden und daher nicht davon auszugehen ist, dass im Bereich dieses Quartiers ein 
weiteres Interesse hinsichtlich einer Nachverdichtung besteht. Ein konkretes Interesse zur 
Nachverdichtung des Gesamtquartiers wäre jedoch Grundvoraussetzung zur Umsetzung einer 
einvernehmlichen Nachverdichtung i.V.m. der Herstellung einer inneren Erschließung und der 
Neuordnung der Grundstücke. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Biblis stets bestrebt ist 
eine Nachverdichtung zu ermöglichen. Hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf solchen 
Nachverdichtungsräumen, die hinsichtlich der verkehrlichen und der technischen Infrastruktur 
(Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Internet etc.) nicht komplett neu erschlossen werden müssen. 
Eine Nachverdichtung ist weiterhin nur an solchen Stellen sinnvoll, wenn u.a. historische 
Nutzungsstrukturen (z.B. alte Gärten), klimawirksame Grün- und Rasenflächen oder alte Obst- 
bzw. sonstige heimische Gehölzstrukturen nicht oder nur in einem vertretbaren Maß in Anspruch 
genommen werden müssen. 

Das Wohnquartier im nordöstlichen und östlichen Anschluss an das Plangebiet müsste komplett 
neu erschlossen werden, außerdem ist es durch einen hohen Grün- und Gartenanteil mit einem 
üppigen altem Gehölzbestand geprägt. Im Rahmen einer verkehrlichen Erschließung vom westlich 
gelegenen Bachlangweg her, könnten diese Strukturen nicht erhalten werden. Auch aus diesem 
Grund ist das Quartier für eine umfassende Nachverdichtung nicht geeignet. 

In diesem Zusammenhang wird ergänzend darauf hingewiesen, dass an anderer Stelle der 
Ortslage Nordheim, aufgrund bestehender sog. Brandwege günstigere Potentiale für eine 
Quartiers-Nachverdichtung bestehen. Sollte der Gemeinde Biblis ein entsprechendes Interesse 
der Anlieger vorgetragen werden, was Grundvorraussetzung für eine Nachverdichtung wäre, wird 
die Gemeinde prüfen ob sie an solchen Stellen städtebaulich tätig wird. 
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zu 2: Beschluss: Der Stellungnahme wird wie nachfolgend entsprochen. 

Zum Ausschluss von Geschosswohnungsbau bzw. zur Sicherung der angestrebten Ein- bis 
Zweifamilienhausbebauung, wird im Bebauungsplan zusätzlich festgesetzt, dass maximal zwei 
Wohnungen je Gebäude zulässig sind. 

Die bisher vorgesehene maximal zulässige II-geschossige Bebauung bleibt unverändert, da im 
Nutzungsumfeld bereits zahlreiche II-geschossige Wohngebäude vorhanden sind. In diesem 
Zusammenhang wird u.a. auf das innerhalb des Plangebietes bestehende Wohngebäude 
(Steinstraße 18) sowie auf die unmittelbar angrenzenden Wohngebäude Steinstraße 19, 22 und 
23 verwiesen. 

 

zu 3: Beschluss: Der Anregung zur Erstellung einer schalltechnischen Untersuchung wird nicht 
entsprochen. 

Begründung: 

Der Geltungsbereich des geplanten Wohngebietes grenzt unmittelbar nördlich an das land- bzw. 
gewerblich genutzte Flurstück 259/1 (Sudetenstraße 11 und 13) der Firma Steidel Landmaschinen- 
und Beregnungstechnik an. Das gesamte Nutzungsumfeld im Bereich der Anliegerstraßen 
„Steinstraße, Bachlangweg und Sudetenstraße“ wird heute durch überwiegend Wohnbebauung 
und vereinzelte nicht störende Handwerksbetriebe in Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO 
(Baunutzungsverordnung) bzw. durch sonstige nicht störende Gewerbebetriebe im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO geprägt. 

Der an das Plangebiet südlich angrenzende Betrieb „Steidel Landtechnik“ ist verkehrlich an die 
Sudetenstraße angebunden, durch die u-förmige Anordnung der Baukörper des Betriebes wird ein 
nach Süden geöffneter Innenhof geschaffen, welcher den maßgeblichen innerbetrieblichen 
Abläufen dient. Nach Norden zum Plangebiet hin, ist der Betrieb weitestgehend baulich 
abgeriegelt, hier befindet in Verlängerung des Scheunendaches, lediglich eine Halle in einfacher 
Bauweise, die dem Unterstellen von saisonalen Gerätschaften (u.a. Mähdrescher) dient. Bauliche 
Anlagen die in den permanenten innerbetrieblichen Ablauf eingebunden sind, wie z. B. 
Werkstätten, Lagerhallen und aus diesem Grund maßgebliche Störungen hervorrufen könnten, 
sind in diesem rückwärtigen Grundstücksbereich nicht vorhanden. 

Aufgrund der Größe des landwirtschaftlichen Betriebes sowie der technischen und der personellen 
Ausstattung des Gewerbebetriebes i.V.m. der üblichen Betriebsweise, ist nicht davon auszugehen, 
dass bei funktionsgerechter und ordnungsgemäßer Nutzung maßgebliche Störwirkungen vom 
landwirtschaft- bzw. gewerblichen Betrieb ausgehen, welche das angrenzende geplante 
Wohngebiet wesentlich stören können. In diesem Zusammenhang wird auch festgestellt, dass der 
Planungsraum bereits durch überwiegend Wohnbebauung geprägt wird und der Gemeinde aus 
dem Gebiet keine städtebauliche Spannungen bekannt sind. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass für den bestehenden Betrieb Steidel bei Fortführung der 
bisherigen Betriebsstruktur keine Einschränkungen durch die geplante Wohnbebauung zu 
prognostizieren sind. In ländlichen Ortslagen sind grundsätzlich saisonale Geräusch- und 
Staubemissionen durch die landwirtschaftlichen Betriebe üblich und im Rahmen des 
nachbarrechtlichen Rücksichtnahmegebotes zu dulden. Das bedeutet, dass die Eigentümer bzw. 
Nutzer benachbarter Grundstücke bei der Ausübung ihrer Rechte aufeinander Rücksicht nehmen 
müssen. Ein Nachbar hat damit die Beeinträchtigungen, die mit Erntearbeiten zwangsläufig 
verbunden sind hinzunehmen. Andererseits wäre es aber mit diesem Rücksichtnahmegebot  
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unvereinbar, dass ein Landwirt erheblich störende Tätigkeiten durchführt obwohl diese auch zu 
einem anderen Zeitpunkt problemlos möglich wären. Nachbarn haben ihre Tätigkeiten so zu 
gestalten, dass nicht absichtlich und mutwillig andere beeinträchtigt werden. Sind diese 
Beeinträchtigungen aber unvermeidbar, hat sie ein Nachbar auch hinzunehmen. 

 

zu 4: Beschluss: Der Anregung wurde entsprochen. 

Für das Plangebiet wurde zwischenzeitlich durch das Büro BUG (Büro für Umweltschutz und 
Geotechnik) aus 65817 Eppstein eine orientierende Baugrunduntersuchung sowie eine 
Einzelfallrecherche mit Altlastenbewertung durchgeführt. 

Gemäß dem Gutachten wurde Grundwasser bei 4,70 m u. GOK gemessen. Es ist damit zu 
rechnen, dass in regenreichen Zeiten das Grundwasser höher ansteigen wird. Infolge von hohen 
Niederschlägen in den Wintermonaten von November 1999 bis April 2001 stiegen die 
Grundwasserstände auf das höchste Niveau seit 40 Jahren an. Im „Hydrogeologischen 
Kartenwerk“ wird dieser hohe Grundwasserstand im Bereich des geplanten Wohnhauses mit ca. 
87,5 m ü. NN angegeben. Als Bemessungswasserstand hinsichtlich des Grundwassers sollte 
daher 87,5 m ü. NN angesetzt werden was in etwa 3,50 m u. GOK bedeutet. 

Eine Versickerung von Regenwasser von den Dächern und den versiegelten Flächen ist aufgrund 
der Durchlässigkeit des Untergrundes in den anstehenden Sanden ab ca. 1 m Tiefe möglich. Zur 
Dimensionierung einer möglichen Versickerungsanlage sind jedoch weitere Untersuchungen 
(Versickerungsuntersuchungen) notwendig. 

 

zu 5: Beschluss: Der Anregung wird wie nachfolgend entsprochen. 

Das Plangebiet wird als „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen. Zulässig 
sind, wie bisher im Bebauungsplan richtig aufgeführt, die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 
BauNVO: 

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

unzulässig sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO: 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

 Anlagen für Verwaltungen 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

Erläuterung: 

Der verbindliche Ausschluss der nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, 
erfolgt vor dem Hintergrund der Sicherung der geplanten Nutzung innerhalb des Gebietes sowie 
der Sicherung des engeren Nutzungsumfeldes, welches überwiegend durch Wohnbebauung 
geprägt wird. 
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zu 6 u. 7: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. Es erfolgt eine Neufestsetzung 
des Höhenbezugspunktes auf der Grundlage der durchgeführten 
Höhenvermessung. 

Erläuterung: 

Für das Plangebiet wurde zwischenzeitlich eine Höhenvermessung durchgeführt. Gemäß der 
Höhenvermessung ergeben sich nur unwesentliche Höhenunterschiede zwischen der 
Steinstraße im Norden und der südlichen Grundstücksgrenze, das Gelände liegt auf einer 
durchschnittlichen Höhe um ca. 90,5 m ü. NHN.  

Im Rahmen der Höhenvermessung wurden auch die Trauf- und Gebäudehöhen der 
Steinstraße (Hausnrn. 12, 14, 16, 18, 20 und 22) aufgenommen. Als Referenz für die bauliche 
Entwicklung innerhalb des Plangebietes, wird die Höhe des bestehenden Wohnhauses 
innerhalb des Plangebietes herangezogen. Demgemäß wird die Gebäudehöhe mit 101,50 m 
ü. NHN und die Traufhöhe mit 98,0 m ü. NHN festgesetzt. Bezugspunkt für die maximale 
Gebäudehöhe ist der höchste Punkt des Daches. Der Bezugspunkt für die Traufhöhe ist der 
Schnittpunkt der traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut. 

 
 

zu 8: Beschluss: Der Stellungnahme wird nicht entsprochen. 

 Eine konkrete Regelung der Höhe von untergeordneten Dachaufbauten (z. B. Kamin) wird nicht für 
erforderlich erachtet. 

 
 

zu 9: Beschluss: Es wird festgesetzt, dass Doppelhaushälften und Hausgruppen einheitlich zu 
gestalten sind. 

Erläuterung: 

Im Bebauungsplanentwurf vom 22.11.2019 wurde zunächst festgesetzt, dass Doppelhäuser 
einheitlich zu gestalten sind, daraus konnte abgeleitet werden, dass ggf. alle Doppelhäuser 
einheitlich zu gestalten sind, dies ist jedoch nicht beabsichtigt. 

Nunmehr wird festgesetzt, dass Doppelhaushälften und Hausgruppen einheitlich zu gestalten sind. 

Ziel der Festsetzung ist die Herstellung einer einheitlichen, profilgleichen Erscheinungsform der 
jeweiligen Doppelhaushälften bzw. Hausgruppen. 

 
 

zu 10: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Erläuterung der städtebaulichen Festsetzungen erfolgt in der Begründung zum 
Bebauungsplan. 
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zu 11: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 12: Beschluss: Der Stellungnahme wird nicht entsprochen. 

Begründung: 

Die bisher vorgesehene maximal zulässige II-geschossige Bebauung bleibt unverändert, da im 
Nutzungsumfeld bereits zahlreiche II-geschossige Wohngebäude vorhanden sind. In diesem 
Zusammenhang wird u.a. auf das innerhalb des Plangebietes bestehende Wohngebäude 
(Steinstraße 18) sowie auf die unmittelbar angrenzenden Wohngebäude Steinstraße 19, 22 und 
23 verwiesen. 

Es ist richtig, dass es sich bei der bestehenden rückwärtigen Bebauung um niedrige Nebenanlagen 
handelt, in diesem Zusammenhang wird jedoch festgestellt, dass mit dem Bebauungsplan nach 
§ 13 a BauGB eine Nachverdichtung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes angestrebt wird. 
Gemäß den Grundsätzen der Bauleitplanung (vgl. § 1 a Abs. 2 BauGB) soll sparsam mit Grund 
und Boden umgegangen werden, dies wird jedoch nicht erreicht, wenn im rückwärtigen (südlichen) 
Grundstücksbereich analog dem Gebäudebestand nur eine I-geschossige Bebauung zulässig sein 
soll. 

Aufgrund der bestehenden Bebauung entlang der Bachlangweges und des Steinweges sowie der 
südlich angrenzenden maßgebenden Bebauung (Scheune) des landwirtschaftlichen Betriebes, ist 
eine Nachverdichtung im südlichen Teil des Plangebietes gewünscht und städtebaulich vertretbar. 

 

zu 13. Beschluss: Es wird auf die Abwägung unter den Punkten 6 und 7 verwiesen. 

 

zu 14: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

 

zu 15: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

 

 

zu 16: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

 Der Bodenabstand ist einzuhalten, außerdem werden Sockelmauern an den seitlichen und 
rückwärtigen Grundstücksgrenzen ausgeschlossen. 

 

 

zu 17: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 
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zu 18: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Die Dachbegrünung ist zulässig, aus diesem Grund besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 
 
 
 
 
 

zu 19: Beschluss: Der Stellungnahme wurde entsprochen, das Dezernat 41.5 Arbeitsschutz und 
Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde am Bauleitplanverfahren 
beteiligt. 

 

 

zu 20: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu 21: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

 Der aufgeführte Sachverhalt wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

zu 22: Beschluss: Der Anregung wurde entsprochen. 

Für das Plangebiet wurde zwischenzeitlich durch das Büro BUG (Büro für Umweltschutz und 
Geotechnik) aus 65817 Eppstein eine orientierende Baugrunduntersuchung sowie eine 
Einzelfallrecherche mit Altlastenbewertung durchgeführt. 

Gemäß dem Gutachten wurde Grundwasser bei 4,70 m u. GOK gemessen. Es ist damit zu 
rechnen, dass in regenreichen Zeiten das Grundwasser höher ansteigen wird. Infolge von hohen 
Niederschlägen in den Wintermonaten von November 1999 bis April 2001 stiegen die 
Grundwasserstände auf das höchste Niveau seit 40 Jahren an. Im „Hydrogeologischen 
Kartenwerk“ wird dieser hohe Grundwasserstand im Bereich des geplanten Wohnhauses mit ca. 
87,5 m ü. NN angegeben. Als Bemessungswasserstand hinsichtlich des Grundwassers sollte 
daher 87,5 m ü. NN angesetzt werden was in etwa 3,50 m u. GOK bedeutet. 

Eine Versickerung von Regenwasser von den Dächern und den versiegelten Flächen ist aufgrund 
der Durchlässigkeit des Untergrundes in den anstehenden Sanden ab ca. 1 m Tiefe möglich. Zur 
Dimensionierung einer möglichen Versickerungsanlage  sind jedoch weitere Untersuchungen 
(Versickerungsuntersuchungen) notwendig. 
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zu 23: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Der Sachverhalt wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 

zu 24: Beschluss: Der Anregung wurde entsprochen. 

Für das Plangebiet wurde zwischenzeitlich durch das Büro BUG (Büro für Umweltschutz und 
Geotechnik) aus 65817 Eppstein eine orientierende Baugrunduntersuchung sowie eine 
Einzelfallrecherche mit Altlastenbewertung durchgeführt. 

Gemäß dem Gutachten wurde Grundwasser bei 4,70 m u. GOK gemessen. Es ist damit zu 
rechnen, dass in regenreichen Zeiten das Grundwasser höher ansteigen wird. Infolge von hohen 
Niederschlägen in den Wintermonaten von November 1999 bis April 2001 stiegen die 
Grundwasserstände auf das höchste Niveau seit 40 Jahren an. Im „Hydrogeologischen 
Kartenwerk“ wird dieser hohe Grundwasserstand im Bereich des geplanten Wohnhauses mit ca. 
87,5 m ü. NN angegeben. Als Bemessungswasserstand hinsichtlich des Grundwassers sollte 
daher 87,5 m ü. NN angesetzt werden was in etwa 3,50 m u. GOK bedeutet. 

Eine Versickerung von Regenwasser von den Dächern und den versiegelten Flächen ist aufgrund 
der Durchlässigkeit des Untergrundes in den anstehenden Sanden ab ca. 1 m Tiefe möglich. Zur 
Dimensionierung einer möglichen Versickerungsanlage sind jedoch weitere Untersuchungen 
(Versickerungsuntersuchungen) notwendig. 

 
 

zu 25: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Der Sachverhalt wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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zu 26: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Auf der Ebene des Bebauungsplanes besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 
 
 
 
 
 

zu 27: Beschluss: Der Stellungnahme wird nicht entsprochen. 

 Es wird auf die Abwägung unter Punkt 1 verwiesen. 

 
 

zu 28: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Anmerkung: 

In der Stellungnahme von hessenARCHÄOLOGIE wird darauf hingewiesen, dass im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw. dessen direkten Umfeld mehrere Bodendenkmäler 
(bronzezeitliche Gräber; frühmittelalterliche Gräber; neolithische und mittelalterliche 
Siedlungsfunde) liegen, welche nach der Vorgabe des hessischen Denkmalschutzgesetzes 
geschützt sind. 

Art und Umfang des archäologischen Gutachtens muss vorab mit der hessenArchäologie am 
Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Darmstadt abgestimmt werden. 

Anstelle einer vorbereitenden Untersuchung/Ausgrabung ist während des Mutterbodenabtrages 
für den Bereich des Bodeneingriffes eine Baubegleitung durch eine in Hessen zugelassene 
archäologische Fachfirma durchzuführen. 

 

Der Stellungnahme wird dahingehend entsprochen, dass eine Baubegleitung während der 
Bodeneingriffe gewährleistet wird. Der entsprechende Sachverhalt wird als Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 

zu 29: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 30: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 31: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 1: Beschluss: Der Stellungnahme wird wie nachfolgend entsprochen. 

Anmerkung: 

Die aufgeführten Belange sind nicht Gegenstand städtebaulicher Festsetzungen von 
Bebauungsplänen, aus diesem Grund wird auf die Festsetzung verzichtet.  

Die Sachverhalte werden in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen und sind im 
Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommmen. 

Anmerkung: 

Gemäß einer ergänzenden Anfrage bei der ENTEGA AG (Hr. Strumberger, Tel.: 06151/701-7057, 
Mail vom 09.06.2020), wird darauf hingewiesen, dass im angesprochenen Gebiet Biblis-Nordheim, 
Steinstraße 18, der öffentliche Löschwasserbedarf definitiv nicht leitungsgebunden gewährleistet 
werden kann. Gemeinde und Feuerwehr haben bereits, oder sind noch dabei, ein 
Löschwasserbrunnen-Konzept für Nordheim zu erstellen und wollen es in naher Zukunft ausführen. 

Entsprechend den Ausführungen des Wehrführers der Feuerwehr Biblis-Nordheim bestehen im 
Bereich der Steinstraße zwei Löschbrunnen, welche im letzten Jahr noch in Ordnung waren. Der 
eine Brunnen befindet sich Wormser Straße Ecke Steinstraße, Wormser Straße 44 allerdings in 
der Steinstraße. Der andere befindet sich quasi Höhe Steinstraße 2 an dem unbefestigten Weg. 
Die Entfernung zum Baugebiet beträgt ca. 95 m bzw. ca. 120 m zum Baugebiet. 

Nach den o.a. Ausführungen der ENTEAG AB bzw. des Wehrführers wird zusammenfassend 
festgestellt, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung teils über das örtliche 
Wasserversorgungsnetz und teils über vorhandene Löschwasserbrunnen gewährleistet werden 
kann. Durch die Ausweisung des kleinen Baugebietes für Wohnbauzwecke in ortsüblicher maximal 
zweigeschossiger Bauweise, ist kein maßgeblicher zusätzlicher Löschwasserbedarf zu 
prognostizieren. 

 
 

zu 2: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

zu 3: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Auf der Ebene des Bebauungsplanes besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Die Zuwegung wird als „privater Wohnweg“ festgesetzt, demgemäß wird auch der Kanal ein 
„privater Kanal“ sein. 

 

 

 

zu 2: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Auf der Ebene des Bebauungsplanes besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 1: Beschluss: Es wird auf die Abwägung unter Punkt 2 verwiesen. 
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zu 2: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

Der aufgeführten Stellungnahme wird dahingehend entsprochen, dass eine Baubegleitung 
während der Bodeneingriffe gewährleistet wird. 

Der erforderliche Sachverhalt wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Der Geltungsbereich des geplanten Wohngebietes grenzt unmittelbar nördlich an das land- bzw. 
gewerblich genutzte Flurstück 259/1 (Sudetenstraße 11 und 13) der Firma Steidel Landmaschinen- 
und Beregnungstechnik an. Das gesamte Nutzungsumfeld im Bereich der Anliegerstraßen 
„Steinstraße, Bachlangweg und Sudetenstraße“ wird heute durch überwiegend Wohnbebauung 
und vereinzelte nicht störende Handwerksbetriebe in Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO 
(Baunutzungsverordnung) bzw. durch sonstige nicht störende Gewerbebetriebe im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO geprägt. 

Der an das Plangebiet südlich angrenzende Betrieb „Steidel Landtechnik“ ist verkehrlich an die 
Sudetenstraße angebunden, durch die u-förmige Anordnung der Baukörper des Betriebes wird ein 
nach Süden geöffneter Innenhof geschaffen, welcher den maßgeblichen innerbetrieblichen 
Abläufen dient. Nach Norden zum Plangebiet hin, ist der Betrieb weitestgehend baulich 
abgeriegelt, hier befindet in Verlängerung des Scheunendaches, lediglich eine Halle in einfacher 
Bauweise, die dem Unterstellen von saisonalen Gerätschaften (u.a. Mähdrescher) dient. Bauliche 
Anlagen die in den permanenten innerbetrieblichen Ablauf eingebunden sind, wie z. B. 
Werkstätten, Lagerhallen und aus diesem Grund maßgebliche Störungen hervorrufen könnten, 
sind in diesem rückwärtigen Grundstücksbereich nicht vorhanden. 

Aufgrund der Größe des landwirtschaftlichen Betriebes sowie der technischen und der personellen 
Ausstattung des Gewerbebetriebes i.V.m. der üblichen Betriebsweise, ist nicht davon auszugehen, 
dass bei funktionsgerechter und ordnungsgemäßer Nutzung maßgebliche Störwirkungen vom 
landwirtschaft- bzw. gewerblichen Betrieb ausgehen, welche das angrenzende geplante 
Wohngebiet wesentlich stören können. In diesem Zusammenhang wird auch festgestellt, dass der 
Planungsraum bereits durch überwiegend Wohnbebauung geprägt wird und der Gemeinde aus 
dem Gebiet keine städtebauliche Spannungen bekannt sind. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass für den bestehenden Betrieb Steidel bei Fortführung der 
bisherigen Betriebsstruktur keine Einschränkungen durch die geplante Wohnbebauung zu 
prognostizieren sind. In ländlichen Ortslagen sind grundsätzlich saisonale Geräusch- und 
Staubemissionen durch die landwirtschaftlichen Betriebe üblich und im Rahmen des 
nachbarrechtlichen Rücksichtnahmegebotes zu dulden. Das bedeutet, dass die Eigentümer bzw. 
Nutzer benachbarter Grundstücke bei der Ausübung ihrer Rechte aufeinander Rücksicht nehmen 
müssen. Ein Nachbar hat damit die Beeinträchtigungen, die mit Erntearbeiten zwangsläufig 
verbunden sind hinzunehmen. Andererseits wäre es aber mit diesem Rücksichtnahmegebot 
unvereinbar, dass ein Landwirt erheblich störende Tätigkeiten durchführt obwohl diese auch zu 
einem anderen Zeitpunkt problemlos möglich wären. Nachbarn haben ihre Tätigkeiten so zu 
gestalten, dass nicht absichtlich und mutwillig andere beeinträchtigt werden. Sind diese 
Beeinträchtigungen aber unvermeidbar, hat sie ein Nachbar auch hinzunehmen. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

Es erfolgt eine nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan. Weiterhin wird die Begründung 
zum Bebauungsplan entsprechend ergänzt. 
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zu 4: Beschluss: Der Anregung wurde entsprochen. 

Für das Plangebiet wurde zwischenzeitlich durch das Büro BUG (Büro für Umweltschutz und 
Geotechnik) aus 65817 Eppstein eine orientierende Baugrunduntersuchung sowie eine 
Einzelfallrecherche mit Altlastenbewertung durchgeführt. 

Gemäß dem Gutachten wurde Grundwasser bei 4,70 m u. GOK gemessen. Es ist damit zu 
rechnen, dass in regenreichen Zeiten das Grundwasser höher ansteigen wird. Infolge von hohen 
Niederschlägen in den Wintermonaten von November 1999 bis April 2001 stiegen die 
Grundwasserstände auf das höchste Niveau seit 40 Jahren an. Im „Hydrogeologischen 
Kartenwerk“ wird dieser hohe Grundwasserstand im Bereich des geplanten Wohnhauses mit ca. 
87,5 m ü. NN angegeben. Als Bemessungswasserstand hinsichtlich des Grundwassers sollte 
daher 87,5 m ü. NN angesetzt werden was in etwa 3,50 m u. GOK bedeutet. 

Eine Versickerung von Regenwasser von den Dächern und den versiegelten Flächen ist aufgrund 
der Durchlässigkeit des Untergrundes in den anstehenden Sanden ab ca. 1 m Tiefe möglich. Zur 
Dimensionierung einer möglichen Versickerungsanlage sind jedoch weitere Untersuchungen 
(Versickerungsuntersuchungen) notwendig. 

 

 

zu 5: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 6: Beschluss: Die Stellungnahme wird entsprochen. 

Es erfolgt ein nachrichtlicher Hinweis auf das überschwemmungsgefährdete Gebiet sowie die 
Übernahme des Sachverhaltes in die Begründung zum Bebauungsplan. 

 



Bebauungsplan Nr. 52 „Steinstraße 18“ im Ortsteil Nordheim  GEMEINDE BIBLIS 
Stellungnahme 
 

 

49 
 

 

7 

Bebauungsplan Nr. 52 „Steinstraße 18“ im Ortsteil Nordheim  GEMEINDE BIBLIS 
Behandlung der Stellungnahme (Beschluss, Anmerkung, Vermerke und Erläuterungen) 
 

 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 7: Beschluss: Der Anregung wurde entsprochen.  

Für das Plangebiet wurde zwischenzeitlich durch das Büro BUG (Büro für Umweltschutz und 
Geotechnik) aus 65817 Eppstein eine orientierende Baugrunduntersuchung sowie eine 
Einzelfallrecherche mit Altlastenbewertung durchgeführt. 

Das Gutachten wurde dem Regierungspräsidioum Darmstadt, Dezernat 41.5 Bodenschutz zur 
Stellungnahme vorgelegt. Die hieraus ergangene Stellungnahme des Regierungspräsidiums ist als 
weitere Stellungnahme dieser Zusammenstellung nachfolgend beigefügt. 
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zu 8: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu 9: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 10: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 11: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 12: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage-Altlastenliste: 
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zu 13: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung „Kampfmittelräumdienst“ wurde mit dem 
Schreiben vom 25.11.2019 am Bauleitplanverfahren beteiligt. Mit dem Schreiben des 
Regierungspräsdidiums vom 21.01.2020 wird darauf hingewiesen, dass keine Anregungen 
bestehen. 
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zu 1: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
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zu 2: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntis genommen. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Anmerkung: 

 Grundsätzlich werden die geforderten Fahrbahnbreiten im Plangebiet sichergestellt. Inwieweit eine 
Befahrung des Gebietes erforderlich wird oder eine Entsorgung unmittelbar an der Steinstraße 
erfolgt, ist im Rahmen der nachfolgenden Planungen und Abstimmungen zu klären. 




